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Entwurf einer Strafgesetznovelle 1985 

Sehr geehrte Herren! 
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WIEN, 27.8.1985 

G. z. 1099/85/k/ku 

Zu dem uns vorgelegten Entwurf einer Strafgesetznovelle 1985 erlauben wir uns 
wie folgt Stellung zu nehmen: 

§ 227a Abs.2: 
Es fehlt die KlarsteIlung, daß der Gebrauch manipulierter Daten nur dann strafbar 
ist, wenn es dem, der die Daten verwendet, auch bewußt ist, oder er es zumindest 
wissen hätte können. Bei der Abfrage eines manipulierten Datenbestandes und 
dessen Verwendung trifft das für Dritte sicher nicht zu. 

Des weiteren erscheinen uns keine Anmerkungen erforderlich. 

Mit der Bitte um Berücksichtigung und 
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